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1 Kurzfassung  

1.1 Kurzbeschrieb der neuen Nutzung  

Unter Quartierhöfen und -gärten verstehen wir in der vorliegenden Zusammenstellung 
gemeinschaftliche Landbewirtschaftungsformen, welche von Interessierten aus der lokalen 
Bevölkerung selbst betrieben werden.  

Im Unterschied zu Formen von solidarischer Landwirtschaft oder Vertragslandwirtschaft 1 
sind die Nutzenden damit gleichzeitig auch Bewirtschaftende, Landschaftsgestaltende und 
Naturschutzpflegende und tragen selber gemeinsam die Verantwortung für das 
bewirtschaftete Stück Land. Quartierhöfe und -gärten können dabei verschiedenste 
Ausprägungen und Formen aufweisen. Sie alle vereinen jedoch die Bereiche Erholung, 
Landwirtschaft und Naturschutz in eine multifunktionale Nutzungsform und  bewegen sich 
thematisch oft entlang von Grenzen zwischen Gartennutzung, Landwirtschaft, öffentlichem 
Park, Naturschutzgebiet und Spielplatz.  

1.2 Problemstellung und Anwendung  

Herkömmliche Landnutzungsformen sind oft nur auf einen Nutzen ausgerichtet: 
Nahrungsmittelproduktion findet in der Landwirtschaft statt, wo intensive 
Erholungsnutzungen meist stören. Die städtische Bevö lkerung sucht Erholung und Freizeit in 
öffentlichen Parks, welche die Gemeinde teuer unterhalten und pflegen muss. Und in 
Naturschutzgebieten gilt zumeist ñbetreten verbotenä.  

Vor allem in städtischen Agglomerationen und an deren Rand, wo Raum ein knappes Gut ist 
und insbesondere der Erholungsdruck sehr gross ist, bieten multifunktionale 
Landnutzungsformen die Möglichkeiten, den vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden.   

Quartierhöfe und -gärten bieten sich den Agglomerationsgemeinden dabei als Möglichk eit 
an, auf einer begrenzten Fläche einen grossen und sehr vielfältigen Nutzen für die 
Lebensqualität der Bevölkerung und für die natürliche und landschaftliche Vielfalt zu 
erreichen, und dies oft ohne grosse Kosten zu verursachen. Über die mehrfach erwähnten 
Vorteile hinaus schaffen Quartierhöfe und -gärten hinaus einen zusätzlichen Nutzen im 
sozialen, integrativen Bereich, indem der Bevölkerung ein Betätigungsfeld für gemeinsames 
Schaffen und Wirken ermöglicht werden kann. Besonders hervorzuheben ist dabe i der 
pädagogische Nutzen, den die Quartierhöfe und -gärten bieten können. Zum Beispiel lernen 
Kinder im Umgang mit Nutztieren, Verantwortung zu übernehmen.  

                                                
1auch als ñCommunity Supported Agricultureä (CSA) bekannt : Formen von Produzenten-
Konsumenten Gemeinschaften mit unterschiedlichem Beteiligungsgrad der Konsumierenden an der 
Produktion. 
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1.3 Wie funktioniert die neue Nutzung?  

In der Regel sind zwei wesentliche Akteure an einem solchen Proj ekt beteiligt: eine 
Grundeigentümerschaft - meistens die Gemeinde oder andere Institutionen der öffentlichen 
Hand - und die Nutzenden aus Kreisen der lokalen Bevölkerung. In seltenen Fällen können 
die Nutzenden gleichzeitig auch Grundeigentümerschaft sein, z.B. im Falle von 
Quartiergarten-Projekten von Wohnbaugenossenschaften auf eigenem Land. 

¶ Für die Landbewirtschaftung und -pflege sind Interessierte Gruppen aus der lokalen 
Bevölkerung verantwortlich. Sie organisieren sich in einer Gemeinschaft, z.B. als Verein 
oder Genossenschaft, über die selbst festgelegten Statuten und finanzieren sich selbst, 
sei es über Mitgliederbeiträge, Erträge aus landwirtschaftlichen Produkten (Hofläden 
u.ä.) oder Spenden und andere Zuwendungen. 

¶ Die Grundeigentümerschaft (in der Regel die öffentliche Hand) stellt das Land und 
allenfalls dazugehörige Hofgebäude den Nutzenden über einen Pachtvertrag oder 
allenfalls über ein Baurecht zur Verfügung. Über die Bestimmungen im Pachtvertrag legt 
die Grundeigentümerschaft die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen fest und sichert 
so die Multifunktionalität und den gewünschten öffentlichen Nutzen des Projekts. Der 
Pachtvertrag regelt darüber hinaus die finanziellen Vorgaben über den Pachtzins und ein 
allfälliges Depot. Eine Voraussetzung für die Grundeigentümerschaft sind entsprechende 
Zielsetzungen im Bereich Erholung, Naturschutz und Landnutzungen, sowie allenfalls im 
sozialen und integrativen Bereich, und die entsprechende Rückendeckung aus der 
Politik. 

1.4 Wie kommt die NN in Gange?  

Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt sind nebst der Verfügbarkeit eines geeigneten 
Grundstücks eine flexible Grundeigentümerschaft, welche entsprechende Ziele verfolgt und 
initiative Vorhaben aus der Bevölkerung unterstützt, sowie motivierte, interessierte und  
engagierte Menschen aus der lokalen Bevölkerung, die bereit sind, die notwendigen 
Arbeiten über Jahre hinweg auf sich zu nehmen.  

Der Anstoss für neue Quartierhöfe oder -gärten kann von beiden Akteuren erbracht werden:  

¶ Top Down-Ansatz: Die Grundeigentümerschaft (z.B. die Gemeinde) bietet ein geeignetes 
Grundstück zur entsprechenden Nutzung an. Eine solche Ausschreibung kann 
beispielsweise über Inserate erfolgen. Eine gewisse Begleitung und Starthilfe für die 
interessierten Bevölkerungskreise kann vonnöten sein, um die Einhaltung der 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Die Initiierung des Projekts erfolgt also durch 
Gemeinde, allenfalls mit Unterstützung durch ein/e sozialkulturelle/n Animator/in  

¶ Bottom Up -Ansatz: Interessierte Kreise aus der Bevölkerung lancieren ein Projekt und 
melden ihr Bedürfnis bei der Grundeigentümerschaft an.  
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1.4.1 Erfolgsfaktoren  

Nebst den genannten Voraussetzungen sind einige weiteren Faktoren zu nennen, welche für 
den Erfolg eines Quartierhofprojekts entscheidend sind: Ein gutes Einvernehmen zwischen 
Verpächterin und Pächterschaft ist sehr wichtig, sowie gegenseitige Wertschätzung und 
Unterstützung.  

Von Seiten der Grundeigentümerschaft ist Vertrauen in die Nutzenden gefordert, und von 
den Nutzenden auf der anderen Seite die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn die genannten Grundvoraussetzungen vorhanden sind, insbesondere das 
Vorhandensein einer motivierten und engagierten Trägerschaft in der lokalen Bevölkerung, 
erübrigt sich in der Regel ein übermässiger Aufwand seitens der Grundeigentümerschaft. 
Die Rolle der Gemeinde soll sich in erster Linie auf das Ermöglichen beschränken, das 
Machen und Umsetzen liegt in der Verantwortung der Nutzenden. Das Ermöglichen heisst in 
diesem Zusammenhang vor allem das zur Verfügung Stellen von Land und einer geeigneten 
Infrastruktur.  

Zurzeit scheint die gemeinschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln insbesondere im 
urbanen Umfeld im Trend zu sein, Schlagwºrter wie ñurban farmingä sind in aller Munde. 
Dies kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor für neue Projekte darstellen. Es stellt sich aber die 
Frage nach der Langlebigkeit dieses Trends: Überlebt der Trend längerfristig, weil daraus ein 
neues Selbstverständnis entsteht oder verfliegt diese neue Lust am Gärtnern und an der 
Landwirtschaft in kurzer Zeit wieder?  

1.4.2 In welchen Gebieten  wird d ie Neue Nutzung am ehesten umgesetzt?  

Obwohl Quartierhöfe und -gärten grundsätzlich überall möglich sind, scheint die 
Siedlungsnähe doch eine wichtige Voraussetzung zu sein. Für die Nutzenden ist es wichtig, 
einen engen Bezug zum Landstück zu haben, welches von der Gemeinschaft 
eigenverantwortlich gepflegt wird. Die Nutzfläche ist in der Reg el gleichzeitig 
Erholungsraum. Ausserdem ist eine unmittelbare Nähe zu einem Wohn- oder Arbeitsgebiet 
wohl unabdingbar, damit die bewirtschaftende Gemeinschaft eine tragfähige Grösse 
erreichen kann. Die beschriebene neue Nutzung zielt daher in erster Linie auf die grösseren 
Agglomerationen und die Aussenquartiere grösserer Städte ab.  

1.4.3 Wesentliche Stolpersteine und Hindernisse und offene Punkte  

Die rechtliche Situation ist von Fall zu Fall unterschiedlich und muss im Einzelfall geklärt 
werden. Die wesentlich en Fragen sind dabei, ob die vorgesehene Nutzung als 
landwirtschaftliche Nutzung angesehen wird oder nicht (z.B. im Falle von gärtnerischer 
Nutzung), ob die Fläche grösser ist als 25 Aren und in welcher Zone sie sich gemäss 
Nutzungsplanung befindet. 

Für landwirtschaftliche Nutzungen über 25 Aren gilt das Bundesgesetz über 
landwirtschaftliche Pacht (LPG), d.h. zum Beispiel, dass für eine Pachtdauer unter 6 Jahren 
eine Bewilligung der entsprechenden Behörden vorliegen muss und dass bezüglich 
Pachtzinses die Vorgaben einzuhalten sind.  
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Wird die Nutzung als nicht landwirtschaftlich angesehen, stellt sich je nach Lage im 
Nutzungsplan die Frage der Zonenkonformität. 

Eine vollständige Klärung der rechtlichen Situation ist somit  nicht gegeben. Es besteht 
diesbezüglich ein weiterer Abklärungsbedarf.  

1.5 Nutzen für den Natur -/Landschaftsschutz  

Quartierhöfe und -gärten zeichnen sich durch ein meist sehr reichhaltiges und kleinräumiges 
Nutzungsmosaik aus, welches sich oft durch zahlreiche Habitate, Nischen und 
Kleinstrukturen auf relativ kleiner Fläche auszeichnet, sowie eine überdurchschnittliche 
Vielfalt an Nutztieren und -pflanzen aufweist.  

Die Grundeigentümerschaft kann durch entsprechende Bestimmungen im Pachtvertrag den 
Erhalt und die Förderung von Naturwerten und -elementen sicherstellen und z.B. extensiv 
genutzte Bereiche festlegen.  

Die Auswahl der Vertragspartner spielt bezüglich der Naturwerterhaltung eine 
entscheidende Rolle: Intrinsisch motivierte Pächterinnen und Pächter, welche den 
Naturschutz als eine ihrer Aufgaben verstehen, bräuchten keine vertraglichen Vorschriften 
für die Förderung von Naturwerten, sondern leisten den entsprechenden Effort aus eigenem 
Antrieb. 
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2 Detailbeschrieb zur Neuen Nutzung  

2.1 Beispiele bestehender Quartierhöfe und -gärten  

2.1.1 Quartierhof Wynegg  (Zürich)  

Trägerschaft: Trägerverein Quartierhof Wynegg 

Grundeigentümer: Kanton Zürich 

In Betrieb seit:  1997 

Fläche: 2 - 3 ha 

Nutzungen: - Obst- und Nussbäume  

- Nutztiere: Schafe, Ponys, Wollschweine, Hühner, Hasen 

- Nutzgarten 

- Naturschutz 

- Angebote für Schulklassen 

- Erholung 

Web: www.quartierhof -wynegg.ch 

Der Quartierhof Wynegg, der erste und grösste seiner Art in der Schweiz, ist bezüglich 
gemeinschaftlicher Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebs das Vorzeigeprojekt 
schlechthin. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1997 ist der Mitgliederbestand des 
Trägervereins auf über 300 Familien und Einzelpersonen angewachsen. Der Betrieb hat sich 
stetig entwickelt und umfasst mittlerweile 2 - 3 ha Land und ca. 150 Hochstamm-
Obstbäume. Auf dem Quartierhof werden Schafe, Ponys, Hühner, Hasen und Wollschweine 
gehalten und in einem 5 Aren grossen Nutzgarten Gemüse angepflanzt. Die 
gemeinschaftlich erwirtschafteten Produkte werden u.a. selber verarbeitet, veredelt und 
verkauft.  

 

Bildquelle Trägerverein Quartierhof Wynegg; FotografInnen Arno Gross (linkes Bild) und Isabella Sedivy (übrige 2 
Bilder) 
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Die Bewirtschaftung des Hofs ist in Gruppen organisiert, welche jede für sich für einen 
Teilbereich zuständig und verantwortlich ist und welche vom Ver einsvorstand koordiniert 
werden.  

Hervorzuheben ist insbesondere auch der pädagogische Nutzen, welcher durch den 
Einbezug zahlreicher Kinder in die Bewirtschaftung des Hofes und die Pflege der Hoftiere 
gegeben ist. 

Erholung/Öffentlichkeit:  

Der Hof ist ein w ichtiger Treffpunkt für die lokale Bevölkerung und ein essentieller 
Bestandteil des Erholungsraums am Burghölzli und lädt zum Verweilen ein. Er ist das ganze 
Jahr über öffentlich zugänglich. Regelmässig finden diverse öffentliche Anlässe und Feste 
statt, vom Mostfest über die Metzgete bis hin zum sommerlichen Sonntagsgrill. Der 
Quartierhof bietet darüber hinaus Platz für einen Mittagstisch für Schulkinder aus einem 
benachbarten Schulhaus. Die Remise kann ausserdem für verschiedene private Anlässe 
gemietet w erden.  

Naturschutz: 

Der Trägerverein Quartierhof Wynegg verfügt über eine eigene Naturschutzgruppe, welche  
unter anderem die 150 Hochstamm -Obstbäume unterhält, die Hecken, Wildrosen und 
Kopfweiden pflegt und Kleinstrukturen anlegt. Zurzeit ist die Anlage eines Kleinstrukturen -
Lehrpfades in Planung, welcher interessierten Besucherinnen und Besuchern die 
ökologischen Funktionen von Kleinstrukturen wie Ast - und Steinhaufen, Trockensteinmauern 
oder Wildbienenunterkünften näher bringt. Durch die Beweidung mit Schafen kann überdies 
ein schlecht bewirtschaftbarer Hang von der Verbuschung bewahrt wer den. 
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2.1.2 Rumpelhalde (Zürich)  

Trägerschaft: Verein Rumpelhalde 

Grundeigentümerin: Stadt Zürich 

In Betrieb seit:  Januar 2013 

Fläche: ca. 70 Aren 

Nutzungen: - Schafhaltung 

- Obst- und Nussbäume 

- Naturschutz 

- Erholung 

Web: www.rumpelhalde.ch  

Der Verein Rumpelhalde bewirtschaftet am Siedlungsrand der Stadt Zürich am Fuss der 
Käferbergs eine Weide für die gemeinschaftliche Haltung von Spielgelschafen. Nachdem die 
Stadt Zürich eine über längere Zeit vernachlässigte Weide durch Rodungsarbeiten und der 
Errichtung eines neuen Zaun wieder instand gesetzt hatte, wurde die Fläche an einen neu 
gegründeten Verein aus engagierten Anwohnerinnen und Anwohnern verpachtet. Im Vertrag 
wurde festgehalten, dass der bestehende Nussbaum und die einheimische Gehölzg ruppe 
erhalten und sachgerecht gepflegt werden muss. Seit der Inbetriebnahme hat sich die 
Weide an der Rumpelhalde in einen belebten Lebensraum für das Quartier, die Schafe und 
die Natur verwandelt.  Die Kinder aus der Nachbarschaft lernen im Umgang mit Tieren 
Verantwortungen zu übernehmen und werden spielerisch für Themen im Bereich  
Landwirtschaft, Ökologie und Nachhaltigkeit sensibilisiert.  

Die Schafweide an der Rumpelhalde kommt ohne grosse Infrastruktur aus: Ein bescheidener 
Stall konnte die Gemeinschaft vom Vorpächter übernehmen. Die Umzäunung wurde von der 
Stadt erneuert.  
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Erholung/Öffentlichkeit:  

Nebst allen Erholungsmöglichkeiten durch die Vereinsmitglieder, welche die Arbeit in der 
Weide und deren Unterhalt als Ausgleich zum Berufsalltag schätzen, bietet die Rumpelhalde 
allen Quartierbewohnerinnen und -bewohnern Möglichkeiten, an Aktivitäten des Vereins 
teilzuhaben. Das jährlich veranstaltete Rumpelhaldenfest ist bereits nach wenigen Jahren ein 
fester Bestandteil des Quartierlebens. Erholungssuchende auf dem entlangführenden 
Spazierweg haben Einblick auf die wiederhergestellte Weide und können auf einer Sitzbank 
die Aussicht geniessen und den Schafen zuschauen. 

Naturschutz: 

Mit der Haltung von Spiegelschafen, einer pro specie Rara-Art, leistet  der Verein 
Rumpelhalde einen Beitrag zum Erhalt seltener Nutztierrassen. Über die Vertraglichen 
Pflichten hinaus haben die Vereinsmitglieder bereits in den ersten zwei Jahren selbstständig 
Obstbäume gepflanzt, sowie eine Steinlinse und Asthaufen erstellt. Aus serdem wird zurzeit 
eine seit längerem verbuschte Fläche am Waldrand rekultiviert und künftig als Mähwiese 
genutzt. 
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2.1.3 Garten am Grenzsteig (Zürich)  

Trägerschaft: Verein Garten am Grenzsteig 

Grundeigentümerin: Stadt Zürich 

In Betrieb seit:  2014 

Fläche: ca. 80 Aren 

Nutzungen: - Nutzgarten (v.a. Gemüsegarten) 

- Nutztiere: Hühner, Honigbienen 

- Obstbäume 

- Verarbeitung von Produkten, Gartenküche 

- Naturschutz (extensive Wiesen, Hecken, Kleinstrukturen) 

- Erholung (ºffentlicher Aufenthaltsbereich, AnlªsseÜ) 

Web: www.grenzsteig.ch  

Der Verein Garten am Grenzsteig hat sich formiert, als die Stadt Zürich das frei gewordene 
Areal einer Gärtnerei zur Nutzung als Quartiergarten für Wollishofen in einem Inserat 
ausgeschrieben hatte. In der Ausschreibung waren die wichtigsten Rahmenbedingungen  
erwähnt, sowie die Zielsetzung eines gemeinschaftlich bewirtschafteten Gartens für das 
Quartier. Der Enthusiasmus der Quartiergärtnerinnen und -gärtner hat sehr bald die Skepsis 
überwogen, die sich bei einigen Involvierten angesichts der Grösse des Areals von fast einer 
Hektare Land anfänglich breit gemacht hatte. Mit Unterstützung der Stadt haben die 
Vereinsmitglieder zusammen mit Zivildienern die Gartenflächen instand gesetzt und einige 
Entbuschungsarbeiten vorgenommen. Bereits im ersten Jahr der Inbetri ebnahme ist der 
Garten erblüht, wie wenn er bereits seit Ewigkeiten bestehen würde.  

 

Der Verein organisiert sich in Arbeitskreisen, welche eigenverantwortlich für einen Teil des 
Gartens oder für einen Aspekt des Vereinslebens zuständig ist. So gibt es beispielsweise 
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einen Arbeitskreis für den Nutzgarten (v.a. Gemüseproduktion), für den übrigen Garten und 
die Ökoflächen, für die Bienenhaltung, den Hühnerstall und die Verarbeitung von Produkten. 

Auf dem Gelände befindet sich ein kleines aber funktionales Betriebsgebäude mit Büro, 
Garderobe und WC, welches im Besitz der Stadt ist und der Gemeinschaft vermietet wird. 
Weitere Einrichtungen wie Folientunnels wurden von der Pächterschaft übernommen.  

Erholung/Öffentlichkeit:  

Der Gemeinschaftsgarten ist für die Ö ffentlichkeit zugänglich. Die Absicht des Trägervereins 
ist es, sowohl den sozialen Austausch im Quartier zu fördern, als auch seinen Mitgliedern 
und dem ganzen Quartier einen Raum für Ruhe und Einkehr zu bieten, wofür innerhalb des 
Gartens verschiedene Bereiche ausgewiesen sind. Der Austausch mit der Bevölkerung 
findet ausserdem über den zur Strasse gewandten Verkaufsstand statt, an dem im Sommer 
regelmässig frische Produkte aus dem Garten bezogen werden können, sowie über 
Gartenfeste. Eine öffentlich zugängliche Wegverbindung führt durch das Areal, von dem aus 
das vielfältige Erscheinungsbild des Gartens selbst und ein schöner Fernblick über den 
Zürichsee genossen werden kann. 

Naturschutz: 

Der Nutzgarten zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt an Nutzungsformen aus, von 
Gemüsebeeten über kleinstflächige Getreideäcker bis hin zu Beerenkulturen, Reben und 
Staudenbeeten. Über den Pachtvertrag ist darüber hinaus die sachgerechte Pflege von 
Hochstamm-Obstbäumen, extensiv genutzten Wiesen, Kopfweiden und einer T rockenmauer 
geregelt. 

 


















